
mttmemenüt
natlich 36 Pf . «tnschkieh-
Kringerlohn; durch
bezogen vierteljäh
Mk., monatlich 36

Arsch.Mittwoch ».SamStsg.

Frirdrtchsdorf «»d Umgegend
r

Lokalinfrrate 10 Pf . di« ein-
fixiltige Tarmondzeile; aut-
wärtige 10 Pf .die einspaltig«
Petitzeil«. Reüamen SO Pf.

die Textzeile.

Nr. 9.

Amtlicher
lilitii

Bekanntmachung
Die Landwirtschaftliche Zentral -Darlehns-

fasse zu Frankfurt a. M . ist in der Lage, so-
lange der Vorrat reicht, anbieten zu können:
Echter Prockamer Luzernen zu . . M . 330
Deutschen Rotklee zu . . . . - M . 360

sab, rumänische Sommersaatwicken zu . M . 100
gelbe od.roteEckendorferRunkelsamen zu „ 90
Sommersaatweizen zu . . . . - M . 40

— für 100 kg . brutto einschließlich Sack. Lie-
ferungszeit Februar —März . Falls billigere
Partien gewünscht werden , kann die Zentral-
Darlehnskasse auch hierin mitAngeboten dienen.

Bestellungen werden bis zum 8. Februar
auf dem Bürgermeisteramte entgegengenom¬
men.

Friedrichsdorf , den 2. Februar 1916.
Der Bürgermeister.

I . V. : Foucar.

Bekanntmachung
Das Reinigen der Schornsteine

vom 1.—4. Februar statt.
Friedrichsdorf , den 2. Februar 1916.

Der Bürgermeister.
I . V. : Foucar.

findet

Bekanntmachung
Sämtliche Wehrpflichtige des Jahrgangs

1899 haben sich nach Erreichung des wehr-
pflichtigen Alters (Eintritt in das 17. Lebens¬
jahr ) in der Zeit vom 3. bis zum 5. Februar
auf dem Bürgermeisteramte zur Landsturm¬
rolle anzumelden.

Friedrichsdorf , den 31. Januar 1916.
Der Bürgermeister.

I . V. r Foucar.

Bekanntmachung.
Samstag von 2—4 Uhr wird auf dem

hiesigen Bürgermeisteramt Butter verkauft.
Friedrichsdorf , den 2. Februar 1916.

Der Bürgermeister.
I . V. : Foucar.

Bekanntmachung
Nr . W . M. 562/1 . 16. K. R . A.

betreffend
Preisbeschränkungen im Handel mit Web-,

Wirk- und Strickwaren.
Vom 1. Februar 1916

Auf Grund des § 9 b des Gesetzes über
den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851
(Gesetzsamml . S . 451) in Verbindung mit
dem Gesetz, betreffend Abänderung dieses
Gesetzes vom 11. Dezember 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 813) — in Bayern auf Grund
des Artikels 4 Ziffer 2 des Gesetzes über
den Belagerungszustand vom 5. November
1912 in Verbindung mit der Königlichen
Verordnung vom 31. Juli 1914, den lieber»
gang der ' vollziehenden Gewalt auf die
Militärbehörden betreffend — wird hiermit

folgende Anordnung zur allgemeinen Kennt¬
nis gebracht:

Beim Verkauf von Web -, Wirk- und
Strickwaren «gleichgültig aus welchen Spinn-
stoffen dieselben hergestellt sind) sowie der
hieraus gefertigten Erzeugniffe darf der Ver¬
käufer keinen höheren Preis vereinbaren , als
er vor dem 31. Januar 1916 bei gleichartigen
oder ähnliche Verkaufen erzielt hat . Hat der
Verkäufer vor dem 31. Januar 1916 den be¬
treffenden Gegenstand nicht gehandelt , so
darf er keinen höheren Preis vereinbaren,
als den , welchen ein gleichartiges Geschäft
innerhalb desselben höheren Verwaltungs-
bezirks vor dem 31. Januar 1916 für den
Gegenstand erzielt hat.

Frankfurt (Main ), den 1. Februar 1916.
Stellv . Generalkom . 18. Armeekorps.

Wird veröfftlicht.
Friedrichsdorf , den 2. Februar 1916.

Der Bürgermeister.
I . V. : Foucar.

Köppern , den 2. Februar 1916.
Der Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Zu Nr . W. M. 676/1 . 16. K. R . A.

Verbot von Ausverkäufen usw. für Web-
und Wirkwaren.

Auf Grund des § 9b des Preußischen
Gesetzes über den Belagerungszustand vom
4. Juni 1851 in Bayern auf Grund des §
4 de§ Bayerischen Gesetzes über^den^

Siegesziel.
Kriegserzählung von W . H. Geinborg.

(Nachdruck varboten.)

Daß ihr ' in Wahrheit kein Wort aus
u) Sewalds Munde entging , wenn er von den
c» Schrecknissen jener ersten , opferreichen Kriegs-
/» tage erzählte , daß sie erzitterte , so oft er seinem
■fe heißen Verlangen nach baldiger Rückkehr in

die Front Ausdruck gab — er konnte es
Ir  unmöglich vermuten. Denn ihre Lippen
% blieben ja stumm, und ihr brauner Kopf war
c>> immer tief über die Arbeit herabgeneigt,
ü» I ^ Nun war seiner Sehnsucht endlich die

Klängst gehoffte Erfüllung geworden . Mit
-». einer Ersatztruppe sollte er wieder hinaus¬

ziehen in den Kampf . -Seit zwei Tagen schon
—1  war sein Häuflein marschbereit, und vor einerÎStunde hatte er telephonisch angefragt,ob erdem Herrn Sanitätsrat nicht ungelegen kom¬

men würde zu einem kurzen Abschiedsbesuch.
. Dieser Abschied war es, dem Margarete
Willim entgegenharrte , zum Tode betrübt
und doch ihrer selbst vollkommen sicher. Ihre
Betrübnis würde ihm in dieser Trennungs-, ltiinbp umi,ue lyrn ui vieler

ebenso verborgen bleiben, wie ihm ihre
neme Freude bei jedem seiner Besuche ver-

en geblieben war.
Sie sah die schlanke feldgraue Gestalt
(Ml förflriftaS S. : . r. . M '_- ' iujiuulc |eiuyiuue

, raschen Schrittes die Straße heraufkommen

und trat vom Fenster zurück, um sich irgend
etwas im Zimmer zu schaffen zu machen.
Wenige Minuten später hörte sie seine Stimme
und die ihres Vaters in dem anstoßenden
Salon . Nur den Vorhang , der die verbin¬
dende Türöffnung abschloß, brauchte sie bei¬
seite zu schieben, um den geliebten Gast zu
begrüßen . Aber es lag ihr mit einem Male
wie Blei in den Gliedern , und eine bisher
ungekannte namenlose Angst , daß sie im ent¬
scheidenden Augenblick vielleicht doch nicht stark
genug sein könnte , fesselte sie an den Platz,
auf dem sie stand.

Die beiden nebenan ahnten nichts von
ihrer Nähe . In der Uniform eines Stabs¬
arztes saß der Sanitätsrat seinem jungen
Besucher gegenüger , dessen Gesicht noch immer
etwas bleich und schmal war von den aus-
gestandenen Leiden. Ruhig , ja mit einem
Unterklang von heiterer Zuversicht führten sie
das Gespräch , von dem sie wußten , daß eS
für lange Zeit , wenn nicht für immer , das
letzte zwischen ihnen sein würde . Sewalds
Freude , endlich aus der zwecklosen Untätig¬
keit erlöst zu sein, gab seinem Wesen die
Munterkeit und Frische zurück, die ihm in
den letzten Wochen ganz verloren gegangen
schienen. Ein paarmal lachte er über launige
Bemerkungen des Sanitätsrats hellauf . Mar¬
garetens Name aber wurde nicht genannt.
Dei Scheidende legte wohl gar keinen beson¬

deren Wert darauf , sie noch einmal zu sehen
„Und nun , verehrter Herr Stabsarzt,

nahm er nach einer kleinen Pause in der
Unterhaltung in etwas verändertem Tone
das Wort , „hätte ich noch eine große , eine
recht große Bitte ."

„Natürlich im voraus gewahrt , lieber
Freund — vorausgesetzt , daß es weniger ist
als eine Million ."

„Viel weniger — nur ein paar Gramm
Morphium möcht' ich mir von Ihnen erbitten ."

Auf dem Gesicht des Arztes spiegelte sich
das größte Erstaunen.

„Morphium ? — Und gleich ein paar
Gramm ? — Ja , um alles in der Welt , wa»
wollen Sie denn damit anfangen ?"

„Erinnern Sie sich noch daran , Herr
Stahsarzt . daß Sie mir vor einigen Wochen
im Laufe des Gesprächs ein Gläschen mit
einem weißen Pulver zeigten und mir sagten,
sein Inhalt stelle das Köstlichste dar . was die
Wissenschaft dem Arzte für eine Zeit , wie es
die gegenwärtige ist, in die Hand gegeben
habe . ' Ich fragte , was es sei, und Sie aut-
worteten : .Morphium '."

„Jawohl , ich erinnere mich. Aber etwas
Köstliches ist es eben nur in der Hand des
Arztes . Wir würden schöne Dinge erleben,
wenn wir es unseren Soldaten ö" beliebigem
Gebrauch überlassen wollten . Wessen Sie
nicht, junger Mann , daß unter Umstanden



zustand vom 5. November 1912 in Ver¬
bindung mit der Allerhöchsten Kabinettsorder
vom 31. Juli 1914, den Uebergang der voll-
ziehenden Gewalt auf die Militärbehörde be-
treffend, werden hiermit für den Monat
Februar jede Art von Sonderausverkaufen,
wie Inventur - oder Saison-Ausoerkäufe, so¬
genannte Weiße Wochen oder Tage, Propa¬
ganda- und Reklame-Wochen oder Tage, so¬
wie jede andere eine besondere Beschleunigung
des Verkaufes bezweckende Veranstaltung, ins-
besondere die Ankündigung von Verkäufen zu
herabgesetzten Preisen für Web- und Wirk¬
stoffe und für Waren, die aus Web- und
Wirkstoffen hergestellt sind, oder ber deren
Herstellung Web- oder Wirkstoffe verwandt
sind, sowie für alle Strikwaren verboten.

Frankfurt (Main ), Januar 1916.
Stellvertretendes Generalkommando.

18. Armeekorps.
Wird veröffentlicht.
Friedrichsdorf, den 2. Februar 1916.

Der Bürgermeister.
I . V.: Foucar

Köppern, den 2. Februar 1915.
Der Bürgermeister.

18. Armeekorps.
Stellv . Generalkommando.

Abt. II c/b Tab .-Nr. 159

13. Januar 1916 (R. G. Bl . S . 361) — ab¬
gedruckt in Nr. 4 des Kreisblatts — mache
ich noch besonders darauf aufmerksam, daß
jetzt Saatgetreide (Brotgetreide) beschlagnahmt
ist und sowohl vom Landwirt wie vom Händ-
ler nur noch mit Genehmigung des Kommu-
nalverbandes , in dessen Bezirk es sich beftn-

\ bet, abgegeben werden darf. Die Beschlag-
? neme ist zugunsten des Kommunalverbandes
s ausgesprochen worden. Für den Besttzei
! (Landwirt oder Händler), der aus einem

fremden Kommunalverband bezogene Be¬
stände an Saatgetreide — Roggen, Wei¬
zen, Spelz, Einer und Einkorn — besteht
gegenüber dem Kommunalverband die An¬
zeigepflicht. Wintersaatgetreide, das bisher
nicht zur Aussaat gelangt ist, wird vom
Kommunalverband übernommen.

Bad Homburg, den 27. Januar 1916.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

I . V.: v. Bernus.
Wird veröffendlicht.
Friedrichsdorf, den 2. Februar 1916.

Der Bürgermeister.
I . B.: Foucar.

Köppern, den 2. Febeuar 1916.
Der Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Im Interesse der öffentlichen Sicherheit

wird hiermit untersagt bis auf Weiteres
Kupferbleche, die zum Bedecken von
Dächern gedient hoben, nnd kupferne
Dachrinnen, sowie Abfälle davon anzn-

^ ^ Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot
werden, soweit nicht nach den allgemeinen
Strafqesetzten höhere Strafen verwirkt find,
nach § 9 Ziffer „b" des Gesetzes über den
Belagerungszustand vom4. Juni 1851 bestraft.

Frankfurt (Main ), den 22. Januar 1916.
Der Kommandierende General:

Frh . von Gall,
General der Infanterie.

Wird veröffentlicht.
Friedrichsdorf, den 2. Februar 1916.

Der Bürgermeister.
I . V.: Foucar.

Köppern, den 2. Februar 1916.
Der Bürgermeister.

Lokales.

Bekanntmachung.
Unter Bezugnahme auf die Bekanntma¬

chung des Bundesrats über Saatgetreide vom

Der kluge Mann baut vor, Die englische
Aushungerungspolitik muß zunichte gemacht
werden. Da Brot und Milch nicht im Uebec-
sluß vorhanden, spielt die Kartoffel im Haus¬
halt und Viehstand eine größere Rolle wre
sonst. Zur Sicherung hoher Kartoffelernten
ist neben sorgfältiger Bodenbearbeitung, Ver¬
wendung guten Saatgutes bei der Düngung
das Nährstoffbedürfnis nicht außer acht zu
lassen. Die Kartoffel braucht in erster Linie
Kali. Kein Landwirt sollte versäumen, neben
Stallmist oder Guano recht früh, spätestens
im März , pro Morgen bis zu 2 Ztr . 40°/oiges
Kalisalz zu streuen, wodurch hohe Ernten
erstklassiger Qualität erzielt werden.

Beschlagnahme und Bestaudserhebuug von
Web- nnd Wirkwaren. Am 1. Februar 1916
tritt eine neue Bekanntmachung Beschlag¬
nahme und Bestanvserhebung von Wev-
und Wirkwaren (W. M. 1000/11. 16 K. R.
A.) in Kraft. Diese Bekanntmachung, dre
anstelle der früheren Bekanntmachungen Nr.
W > 734/8. 15 K. R. A., W. M. 231/9.
15' K R. A., W. M. 1097/10. 15 K. R. A.
und W. M . 999/11. 15 K. R. A. tritt , um-
faßt alle Web- und Wirkwaren, gleichviel ob
sie aus Schafwolle, Mohair , Kamelhaaren,

Alpaka, Kaschmir oder sonstigen Tier- ^ hruar l£
haaren, Kunstwolle, Baumwolle, Kunstbaum- ^ Meldu
wolle, Bastfasern oder sonstigen Pflanzen- | ei  den Be
fasern, aus Abfällen oder Mischungen der Ammern '
genannten Spinnstoffe allein oder aus einer:^ er meldk
Zusammensetzung verschiedener Spinnstoffe, [,em  Webst
bei Sandsack- und Strvhsackgeweben auch bem  hat je
unter Mitverwendung von Papier hergestellt,u führen,
sind. Insbesondere betrifft die Bekannt- Borratsme:
machung: i. Stoffe zur Oberkleidung für sichtlich sei
Heer, Marine , Beamte und Gefangene, II, Kriegs-
Schlaf- und Pferdedecken (Woilache) und preußischer
Deckenstoffe, III. Männer -Trikotagen, IV. far- vorden, dc
bige Wäschestoffe und farbige Stoffe für rahmten 6
Krankenbekleidung, V. farbige Futterstoffe, -atsverordr
VI. rohe und gebleichte Wäsche- und Futter - ^riegsbeda
sto'ffe, Drillichalizugstoffe, VII. Segeltuche und onen zu
Planstoffe, VIII. Sandsackstoffe. Alle vorge- königlich
nannten Gegenstände werden beschlagnahmt, gebildeteL
Die Art der Beschlagnahmeund die von ihr /unächst g
betroffenen Mengen sind bei den einzelnen nit dem
Gegenständen verschieden, wie sich im N^ enstam
Einzelnen aus einer der Bekanntmachung sucht zuin
beigefügten ausführlichen Ueberstchtstafel ietz.ung 01
ersehen läßt . Die Beschlagnahme umfaßt Knegsbedc
auch die in der Herstellung begriffenen Gegen- «ber vre r
stände, sobald ihre Herstellung beendet ist, lolgen. ~
sowie die Gegenstände, welche von einer Ab- Pesonoe.s
nahmestelle des Heeres oder der Marine zu- stunmung
rückgewiesen werden oder unerlaubt hergestellt»roffenen
sind. Bei der einschneidenden Wirkung dieser»aut ran
Bekanntmachung ist eine ganze Reihe von!
Ausnahmebestimmungen von der Be-Men
schagnahme aufgestellt. U. a. sind mcht be- vetreffenb
schlagnahmt die im Gebrauch gewesenen oderP j lu
im Gebrauch befindlichen Gegenstände; die-Wrgeireu
jenigen Vorräte eines Eigentümers , die “remgen norrare eines vLlgeinn.neev,
ringer sind als die in der Uebersichtstafel für ?LaT o9;
die einzelnen Klassen festgesetzten Mindestvor- P 8
röte; alle am 1. Februar 1916 vorhandenen Seorbnel
Stoffzuschnitte, alle Gegenstände, für welchê u^ on
Lieferungsverträge mit einer deutschen Heeres-
oder Marinebehörde bis zum 1. Februar 1916 venen au
abgeschlossen worden sind, 26°/° der an sichE" ,"ar>
unterdieBeschlagnahmefallendenStoffmengeu.-°^ .^
die sich am 1. Februar 1916 im Besitz von ^ manch
Konfektionsbetrieben oder gemeinnützigen5fnga6e  j
Nähstuben befinden, Gegenstände, die nachju <g erar {,
dem 8. Dezember 1915 vom Ausland ein̂ ^ Basis
geführt werden. Die beschlagnahmten Gegen- Spinnsto
stände, die bis auf weiteres getrennt von den eine nur
beschlagnahmefreienVorräten zu verwahren best
sind, unterliegen der Meldepflicht . Maß- Gor^e si
gebend für die Meldepflicht ist bei der ersten Meldepfl
bis zum 1. März 1916 an das Webstoff- hxrrwrzu!
Meldeamt der Kriegs-Rohstoff-Abteilung deS machung
Königlich Preußischen Kriegsministeriums em- im Besit
zusendenden Meldung der am Beginn des 1. gebrauch

achten, t

schon ein Zehntelgramm hinreichend ist, einen
Menschen zu töten ?"

„Nein — über die Große der tödlichen
Dosis war ich so genau nicht unterrichtet.
Aber für den Zweck, zudem ich das Medck^
ment von Ihnen erbitte, kommt es ja auch
daraus an, daß man seiner Sache ganz sicher
sein darf."

Der andere runzelte die Strrn . *
,Jch verstehe Sie nicht. Was für ein

Zweck soll denn das sein?"
Herr Stabsarzt , ich habe einen Kame¬

raden gesehen. dessen Körper durch die Spreng-
stücke einer Granate in eine fast formlose,
, ?rfetcke Masse verwandelt worden war, und
der noch beihnahe eine Stunde bei vollem
Bewußtsein lebte — ich habe neben dem
liebsten meiner Waffengefährten gekmet, als
er mit zerschmetterten Beinen und aufgerissener,
Brust am Boden lag, und ich habe mit der
Vorsehung gehadert, weil ich kem Mittel be- I
saß, seine namelosen Qualen rasch zu enden.
Muß ich Ihnen noch mehr sagen? Es kann
mich ebenso oder noch schlimmer treffen, wre
es die beiden getroffen hat. Wem zuliebe
soll ich mich dann noch tage- oder stunden¬
lang unter meineu Martern winden? Würde
ich nicht vielmehr in solchem Fall den als
meinen Wohltäter segnen, der mir die Mög¬
lichkeit gewährt hat, mir leicht und schnell über
die letzte Pein hinwegzuhelsen?"

„Möglich, daß Sie ihn segnen würden
Mir aber, dem Arzte, dürfen Sie nicht zu¬
muten, Ihnen dieser Wohltäter zu sein. Ich
würde pflichtwidrig und verbrecherisch han¬
deln, wenn ich ihren Wunsch erfüllte. Glau¬
ben Sie mir, junger Freund : Es laufen heute
in Deutschland schon Tausende von Geheilten
umher, die auf dem Schlachtfeld wähnten,
rettungslos dem Tode verfallen zu sein, und
von denen wohl mancher nach dem Erlösung
bringenden Worphiumpulver gegriffen hätte,
wenn er's in der Tasche gehabt hätte. Rem,
eine bequeme Waffe für den Selbstmord werde
ich Ihnen nicht mitgeben — Ihnen so wenig,
wie ich sie meinem eigenen Sohn gegben hatte,
wenn's ihm eingefallen wäre, mich vor seinem
Ausmarsch darum anzugehen. — Denken Sie
überhaupt nicht an so gräßliche Möglichkeiten.
Und wenn Sie doch mal irgendwo von einem
heimtückischen Stück Blei oder Eisen erwischt
werden sollten, so Vertrauen Sie auf die
Gnade des Himmels und die Kunst der Aerzte.
In den allermeisten Fällen wird ja — Gott
sei Dank — dies Vertrauen nicht zuschanden.

Bernhard Sewald wollte antworten ; aber
er mußte sich's versagen. Denn in diesem
Augenblick wurde der Türvorhang zurückge¬
schlagen, und Margarete Willim trat ein.
Ruhig wie der Ausdruck ihres Gesichts war
die Begrüßung , die sie dem Freunde des
Hauses zuteil werden ließ. Und mit der

unbefangenen Freundlichkeit, die sie ihm noch Februar
immer gezeigt hatte, beteiligte sie sich au der aus Gru
sofort auf ein harmloses und unverfängüches Molgen
Thema überspringenden Unterhaltung. Nach-bekannt
einer kleinen Weile klingelte nebenan im Ar- k 'wmur
beitszimmer des Sanitätsrats das Telephon, fvekannt
Er ging, um sogleich wieder auf der Schwelle eurer ne,
zu erscheinen. F lvL ,

„Man rnft mich ins Lazarett. — Ent - -ve,
schuldigen Sie mich, lieber Sewald . und leisten rvev-, «
Sie, wenn Ihre Zeit es gestattet, meinem s
Mädel noch ein bischen Gesellschaft. Viel- Aachun,
leicht kommt inzwischen meine Frau zurück, ^ ' “no
damit sie sich auch von ihr verabschieden
können. — Glückauf, junger Freund ! Gott , ,
strafe England und schenke uns ein frohes
Wiedersehen nach erfochtenem Sieg !" 1300 /ir

Ein kurzer, kräftiger Händedruck, und I
arglos ließ er die beiden jungen Leute allern. . - '

Aber das Gespräch wollte nach fernem
Weggang nicht mehr recht in Fluß kommen. lg-
Es war . als ob Keines trotz allen Tastens fr . -
und Suchens den rechten Gegenstand für eine » >>,
frische und lebhafte Unterhaltung zu finden ' . J
vermöchte. Sie vermieden es sogar, sich an- ba§ >
zusehen, wenn sie miteinander sprachen, utw bem  g.
zwischen gleichgültigen gequälten Reden ga» maren
es lange, drückende Pausen. deutun

Plötzlich stand Margarete auf. Med -,
aus w

(Fortsetzung folgt.)



r
. , iQlfi vorhandenen SBßftunb. Außer

? e6t ffibunaen für die amtliche Meldescheine
de? ^ m-rtretungen des Handels (Handels-

' b  iL ufS ) anzufordern sind, ist von
kammern 1 . Qualität ein Muster

e i ebet  Webstoffmeldeamt einzusenden. Auße^
L^ Sieber Meldepslichtige ein Lagerbuch
lt b^si ?br n aus dem jede Aenderung in den)u fuhren, au» Verwendung er-
ir «Itlick ^ eir? muß . Das Webstoffmeldeamt
! ^^ örieas -Rohstoff-Abteilung des Kömgüch
:d preußischen Kriegsministeriums ' ist ermächtigt
r- worden das Eigentum an den beschlog-
ir rabmten Gegenständen gemäß der Bundes-
e, -atsverordnung über die Sicherstellung von
r- »rjeasbedarf auf die ihm bezeichneten Pe
d on n zu übertragen . Durch eme beim
e° »bnialich Preußischen Knegsmmrstermm
>t. gebildete Bewertungsstelle für Webstoffe wird
br unächst grundsätzlich eine gütliche Einigung
? 'ui dem Eigentümer der beschlagnahmten
m Gegenstände angestrebt werden . Soweit die e
m nicht zustande kommt , muß die Pre ' ssest-
-l sttzung durch das Reichsschiedsgericht für
f  Kriegsbedarf gemäß der Bundesratsverordnung
u. über die Sicherstellung von Kriegsbedarf er¬
st folgen. Die Bekanntmachung enthalt eme
b- besonders große Anzahl von Emzelbe
u- stimmungen. die für stden durch sre B
m troffenen von Wichtigkeit find Ihr Wort
fr llliit kann im Kreisblatt emgesehen werden
!” I Bestandserhebiing von tierischen und pflanz
" Uchen Spinnstoffen. Zu der Bekanntmachung,

. ' betreffend Bestandserhebungvon tierischen
Z  und pflanzlichen Spinnstoffen und daraus
7 hergestellten Web-, Wirk- und Strickgarnen

M . 58/9 . 15. K. R . A. ist eme
?L  Nachtragsverordnungerschienen, durch die
" iw 8 3 der genannten Bekanntmachung an-
/ ' tzeordnete Meldepflicht neu geregelt wird.

Insbesondere sind nunmehr bei den von der
% Bekanntmachung betroffenen Spinnstoffen, zu

denen auch Linters hinzugekoinnien ist, mit
••I Ausnahme des Bastfasersstrohs alle Vorräte.
7 ohne Rücksicht auf die Mindestmengen , mel-

^ ' ' depflichtig geworden . Ebenso ist die bisher
on-m manchen Fällen erlaubte schätzuugsweise
5e!) Angabe des Gewichts nur noch bei den bereits

in Verarbeitung befindlichen Spinnstoffen oder
ulJ jbet Bastfaserstroh zulässig ; bei allen anderen
eUs  Spinnstoffen und bei Garnen bedarf es für
•)erl  eine nur schätzungsweise Angabe des Gewichts
r®n einer besonderen Genehmigung . Auch gespulte

Garne sind meldepflichtig. Von den von der
^̂ Meldepflicht befreiten Vorräten sind besonders
off’ hervorzuheben die in handelsfertiger Auf-
ok»>machung vorhandenen Strickgarne und die
7" im  Besitz von Haushaltungen für den Hans-
5 i . gebrauch befindlichen Garne . Es fist zu be-
mm  achten, daß die Bestandsmelduung der am 1.
wch Februar 1916' vorhandenen Vorräte bereits
der auf Grund der veränderten Bestimmungen

ches erfolgen soll. Der Wortlaut der Nachtrags-
iach Bekanntmachung , die die umfangreichen Be-
Ar- stimmungen über die Meldepflicht der von der
joii, Bekanntmachung betroffenen Gegenstände in
jelle einer neuen zusammenfassenden Form enthält,

ist im Kreisblatt einzusehen,
gut« Beschlagnahme und Bestandserhebung von
jien Web-, Wirk- und Strickwaren. Am 1. Februar
nem 1916 sind zwei umfangreiche Bekannt-
3iel» rnachungen betreffend Beschlagnahme und
rück, Bestandserhebung von Web-, Wirk- und
eben Strickwareu (W. M. 1000/11 . 15. K. R . A.)
Ivtt nn ^ betreffend Beschlagnahme und Bestands¬
ohes Erhebung von Bekleidungs - und Ausrüstungs¬

stücken für Heer, Marine und Feldpost (W. M.
und 1300/12 . 15. K. R . A.) erschienen, durch die
lein . i n umfassender Weise im Interesse einer vor-
nem Elusschauenden Versorgung von Heer und
memM ^ m  der freie Handel mit den durch die
stens Bekanntmachung betroffenen Gegenständen
eine eingeschränkt werden mußte . Gleichzeitig

ndev Duden jetzt die Militärbefehlshaber in den
i an' 1v er ^. ekenen  Bezirken ein Verbot erlassen,
und t a§  ulle Kreise der Bevölkerung , die an

b dem Einkauf von Web-, Wirk- und Strick-
rvaren beteiligt sind, von besonderer Be-

Nach diesem Verbot dürfen
^eb -, Wrrk- und Strickwaren(gleichgültig,
aus welchen Spinnstoffen sie hergestellt sind)

sowie die hieraus gefertigten Erzeugnisse
zu keinem höheren Preis verkauft werden,
als der vor dem 31. Januar 1916 bei gleich¬
artigen oder ähnlichen Verkäufen erzielte ist.
Hat ein Verkäufer vor dem 31. Januar 1916
den betreffenden Gegenstand nicht gehandelt,
so ist der Preis maßgebend , den ein gleich¬
artiges Geschäft innerhalb desselben höheren
Verwaltungsbezirks vor dem 31. Januar
1916 für den Gegenstand erzielt hat . Hier¬
nach darf angenommen werden , daß einer
Preissteigerung in Web -, Wirk- und Strick¬
waren und den aus ihnen gefertigten Gegen-
ständen wirksam vorgebeugt ist

Beschlagnahme und Bestandsmeldung von
Nußbaumholz und stehenden Nußbäuinen. Das
Generalkommando teilt gemäß Kr . Min Vfg.
V. II. 712/1 . K. R . A. mit , daß die Melde¬
pflicht in 8 6 der Bekanntmachung betreffend
„Beschlagnahme und Bestandsmeldung von
Nußbaumholz und stehenden Nußbäumen"
Nr . V. II. 206/11 . 15 K. R . A. hiermit bis
16.' Februar 1616 verlängert wird.

Beschlagnahme und Bestandserhebungvon
Web- und Wirkwaren. Gleichzeitig mit der
neuen Bekanntmachung betreffend Beschlag¬
nahme und Bestandserhebung von Web- und
Wirkwaren (W. M. 1000/11 . 15. K. R . A.)
tritt am 1. Februar 1916 eine Bekannt¬
machung betreffend Beschlagnahme und
Bestandserhebung und Ausrüstungs¬
stücken für Heer, Marine und Feldpost(W.
M. 1300/12 . 15. K. R . A.) in Kraft . Durch
diese Bekanntmachung werden eine ganze
Reihe eineln aufgeführte fertige Gegen¬
stände, die als Bekleidungs- und Aus¬
rüstungsgegenstände für Heer, Marine und
Feldpost in Betracht kommen,beschlagnahmt,
gleichviel, aus welchen Rohstoffen die dazu
verwandten Webwaren hergestellt sind und
ohne Rücksicht auf Farbe und Herstellungs¬
art So sind beschlagnahmt : Uniformröcke,
Litewken . Feldblnsen , Mäntel , Hosen. Feld-
mützen,Halsbinden ;Kriegsgefangenen -Anzüge,
Drillichjacken, Drillichröcke, Drillichhosen;
Männerhemden (nicht Oberhemden und
Nachthemden ), Männerunterhosen ; Helmbe-
zügs . Tornister . Militär -Rucksäcke, Brotbeutel.
Zeltzubehörbeutel , Packtaschen, Schanzzeug,
und Drahtscheeren -Futterale , Feldslaschenüber-
züge ; Monitions - und Wassertragesäcke,
Reiterfuttersäcke , Tränkeimer , Protzschlitzsäcke,
Zeltsäcke; Zeltbahnen , Zelte , Fuhrparkpläne
aus Segeltuch . Sandsäcke. Veränderungen
an den beschlagnahmten Gegenständen und
Verfügungen über diese sind nur mit aus-
drücklicher Zustimmung des Webstoffmelde-
amts des Königlich Preuß . Kriegsministeriums,
Berlin , zulässig. Ausgenommen von der
Beschlagnahme sind : im Gebrauch gewesene
oder im Gebrauch befindliche Gegenstände:
Gegenstände welche sich am 1. Febuar 1916
im Eigentum von staatlichen oder kommunalen
Behörden oder Anstalten , sowie von Ver¬
einigungen für unentgeltliche Liebesgabenbe¬
schaffung , Vereinslazaretten und privaten
Krankenhäuser befinden ; Gegenstände , für
welche Lieferungsverträge mit eine Stelle
des Heeres , der Marine oder der Feldpost
bis zum 1. Februar 1916 abgeschlossen sind,
wenn auch alle auf die Lieferungen bezüg-
licken Zwischen- jund Unterverträge bereits bis
zum 1. Februar 1916 abgeschlossen waren;
Männerhemden und Männerunterhosen , welche
nach dem 8. Dezember 1915 aus dem Reichs¬
ausland eingeführt sind ; Gegenstände , für
die bis zum 8. Dezember 1915 eine Ausfnhrbe-
willigung des Reichskanzlers erteilt worden ist.
Abgesehen von der Festsetzung von Ausnah¬
men von der Beschlagnahme sind bestimmte
Vorräte einer jeden Person , deren Mengell
im einzelnen in der Bekanntmachung aufge¬
führt sind , für den Kleinverkans sreigc-
geben. Diese Mengen sind jedoch nur frei-
gegeben , wenn sie unmittelbar an den Ver¬
braucher veräußert werden und der Verkaufs-
preis den vor dem Inkrafttreten der Bekannt¬
machung erzielten Preis nicht übersteigt . Das
Webstoffmeldeamt des Königlich Preuß . Kriegs-
Ministeriums ist ermächtigt , das Eigentum

an den beschlagnahmten Gegenständen gemäß
der Bundesratsverordnung über die Sicher¬
stellung von Kriegsbedarf auf von ihm be-
zeichnete Personen zu übertragen . Eine
bei dem Königlich Preuß . Kriegsministerium
gebildete Bewertungsstelle für Webstosfe
wird zunächst eine gütliche Einigung über
den Uebernahmepreis mit dem Eigentümer
der beschlagnahmten Gegenstände zu erzielen
versuchen. Soweit eine Einigung nicht zu-
stunde kommt , muß die Preisfestsetzung durch
das Reichsschiedsgericht gemäß der erwähnten
Bundesratsverordnung erfolgen . Die Be¬
kanntmachung ordnet gleichzeitig eine monat¬
liche Meldepflicht für alle am 1. Februar
1916 vorhandenen Vorräte der beschlagnahm¬
ten Gegenständen an . Die erste Meldung
hat bis zum 15. Februar 1916, die folgenden
Meldungen haben bis zum 8. eines jeden
Monats (erstmalig bis zum 8. April 1916)
an das Webstoffmeldeamt der Kriegs -Rohstoff-
Abteilung zu geschehen. Für die Meldungen
sind amtliche Meldekarten für Bekleidungs-
und Ausrüstungsstücke beim Webstoffmelde¬
amt durch Postkarte anzufordern . Bei der
Meldung von Sandsäcken ist gleichzeitig ein
Muster zu übersenden . Außerdem muß jeder
Meldepflichtige ein Lagerbuch führen , aus
dem jede Aenderung der Vorratsmengen und
ihre Verwendung zu ersehen ist. Der Wort¬
laut der Bekanutmachung , die eine ganze
Reihe von Einzelvorschriften enthält , ist im
Kreisblatt einzusehen.

UuentgeldlicheAuskunft. Seit einiger Zeit
hält im Aufträge der Gewerbschaftskartelle
und der Sozialdem . Partei Herr Sekretär
Walter -Höchst a. M . Sprechstunden in den
verschiedensten Orten ab und erteilt unent-
geldliche Auskunft über alle Fragen der Kriegs¬
fürsorge usw . Auch die nötigen Eingaben
an die titl . Behörden werden unentgeldlich
angefertigt . Die Sprechstunden waren über¬
all recht gut besucht und machen wir auf die
im Inseratenteil bekanntgegebene Sprechstunde
besonders aufmerksam ._

Vereins-Anzeigen.
Friedrichsdorf.

Ttschlerkrankenkasse. Sonntag , den 6. Febr.
nachmittag 3 Uhr im „Deutschen Haus " zu
Seulberg Quartalversammlung . Zahlreichen
Be such erwartet . Der Vorstand.

Lctzle'Nachrlchtcn.
(W . T . B .) Grotzes Hauptquartier,

2 . Februar , vorm . (Amtlich.)
Westlicher Kriegsschauplatz:

Die feindliche Artillerie entwickelte in
einzelnen Abschnitten der Champagne und
östlich von St . Die in den Vogesen große
Lebhaftigkeit.

Die Stadt Lens wurde abermals vom
Gegner beschossen.

Ein französisches Großkampfflugzeug
stürtzte von unserem Abwehrfeuer gefaßt süd¬
westlich von Chaun ab. Die Insassen sind
verwundet gefangen.

Oestlrcher Kriegsschauplatz
Eine stärkere russische Abteilung wurde

von deutschen Streitkommandos an der Wie-
sielucha südlich von Kuchecka Wola (zwischen
Stochad und dem Styr ) angegriffen u . auf-
gerieben.

Balkan-Kriegsschauplatz:
Unsere Flieger beobachteten in den Ha¬

fenanlagen von Saloniki große Brände , die
offenbar von unserem Lustschiffangriff her-

jÄSÄ STbÄ | r » nuf
sich gestern früh  7 Uhr m seinem Palast die
Ader" des linken Armes auf.

Der Thronfolger wird morgen un Grabe
Sultan Mamuht in Stambul bestattet werden.



Holzversteigerung.
Freitag , den 4. Februar kommen im Petterweiler

Gemeindewald folgende Holzsorlimente zur Versteigerung:
16 rm Lärche-Nutzscheitholz(Pfostenholz)
14 „ Buchenscheitholz

134 „ Eichenscheitholz
2 „ Birkenscheitholz

41 „ Kiefernscheitholz
2 „ Buchenknüppelholz

33 „ Eichenknüppelholz
1tX)0 St . Buchenwellen
2760 „ Eichenwellen
600 „ Nadelwellen.

Zusammenkunft vormittag 10 Uhr in Dilltngen.
Petterweil , den 1. Februar 1916.

Großherzogliche Bürgermeisterei Petterweil
Wehrheim.

Notiz.
Am 1. Februar 1916 ist eine Bekanntmachung betreffend

Beschlagnahme und Bestandserhebung von Web -, Wirk - und
Strickwaren durch das stellv. Generalkommando des 18. A. K.
erlaffen worden.

Der Wortlaut der Verfügung wird durch Veröffentlichung durch
Anschlag und in den Amtsblättern bekannt gegeben.

Ctellv. Generalkommando des 18. Armeekorps.

Notiz.
Am1. Februar 1916 ist ein Nachtrag zur Bekanntmachung

betreffend Bestandserhebung von tierischen und pflanzlichen Spinn¬
stoffen (Wolle, Baumwolle, Flachs, Ramie, Hanf, Jute , Seide) und
daraus hergestellten Web-, Wirk- und Strickgarnen vom 28. 9. 15
durch das Stellv . Generalkommando deS 18. Armeekorps erlassen
worden.

Der Wortlaut der Nachtragsverfügung wird durch die Amts¬
blätter bekannt gegeben.

Stellv. Generalkommando des 18. Armeekorps.

Notiz.
Am1. Februar 1916 ist eine Bekanntmachung betreffend

Preisbeschränknngeu im Handel mit Web-, Wirk- und
Strickwaren durch das Stellv. Generalkommando des 18. Armee¬
korps erlaffen worden.

Ter Wortlaut der Verfügung wird durch Veröffentlichung durch
Anschlag und in den Amtsblättern bekannt gegeben.

Stellv. Generalkommando des 18. Armeekorps.

Notiz.
Am 2. Februar 1916 ist eine Bekanntmachung betreffend Be¬

schlagnahme und Bestandserhebung von Bekleidungs - und
Ausrüstungsstücken für Heer, Marine und Feldpost durch
das Stellv . Generalkommando des 18. A. K. erlassen worden.

Der Wortlaut der Verfügung wird durch Anschlag und in den
Amtsblättern bekannt gegeben.

Stellv. Generalkommando des 18. Armeekorps.

Erhöhung des Einkommens
durch Versicherung von Leibrente bei der

Preussischen Renten -Versicherungsanstalt
Sofort beginnende gleichbleibende Rente für Männer:

beim Eintrittsalter (Jahre ): 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75
jährlich °/o der Einlage : 7,2« | 8,20 | 9 ,gi2 | 11,496 114,196118,120
Bei längerem Aufschub der Rentenzahlung wesentlich höhere Sätze.

Für Frauen gelten besondere Tarife.
Aktiva Ende 1914 : 125 Millionen Mark.

Prospekte und sonstige Auskunft durch:
Arthur Berthold,Kfm . in Bad Homburg,Louisen»«.48

Kriegsfursorge.
Unentgeldliche Auskunft erteilt in unserem Aufträge Sekr

Walter Höchsta. Main , in allen Fragen der Kriegsfürsor
Kriegsbeschädigtenfürsorge , Wochenhilfe , Hint
bliebenenrentensaehen usw.

Sprechstunde findet statt:
8ainstag , den 5 . Febr . abends 5 —7 Uhr im Hotel z

Löwen in Friedrichsdorf.
Die Vorstände der Gewerkschaftskartelle,
Frankfurt a. Main u. Höchst a. Main.

Sozialde, Kreiswahlve
Höchst-Homburg.

Als Ersatz für enteignete Kupfer =Kes
empfehle

autogen geschweisste, im Vollba
verzinkte Stahlblech-Kesse
in schwerer Ausführung . Stets grosses Lage

H . 8 . Wiesenthal Söhn
Eisenhandlung Bad Homburg v . d. H. Fernspredier

Kreissparkasse
des Obertaunuskreises, Bad Homburgv.d.H.

Mlindeisicher
unter Garantie des Obertaunuskreises

Telephon No. 353— Postscheckkonto No. 5795— Reichsbank-Giro-Konto

Annahme von Spareinlagen gegen 3‘/2 und 4°/o Zinsen

bei täglicher Verzinsung.
Kostenlose Abgabe von Heimsparbüchsen

bei einer Mindesteinlage von Mk. 3 .—
Annahmestelle bei: Herrn Wilhelm Wagner, Friedrichsdorf.

Zum sofortigen Eintritt militär¬
freier

Kutscher
auch für Lastfuhrwerk geeignet,
gesucht.

EmilC. Privat, Lederfabrik
Friedrichsdors (Taunus).

Geschäftsbücher aller Art,
Briefordner

Schnellhefter
Schreibwaren.

Starke Feldpostschachteln
in allen Grössen

Feldpost-Drucksachen
aller Art.IW M

FADesor ^rieärichsllorf
Papier- und Buchhandlung.

fliseiiernenBeftan
zur Kräfteanffrischung bei Erschl
ung, Hunger und Durst verlang

unsere Soldaten

Kaisers
Magen-

Pseffermü
Caramelle

Millionen wurden in's Feld gesal
Seit 25  Jahren bestbewährt gegen

Appetitmaugel, Magenweh,
schlechten verdorbenen Magen,
Darmstörunge«, UebFtsein,

Kopfweh.
Paket 25  Pfg , Dose 15 Pfg.

Kriegspackung 15 Pfg , kein Port
Zu haben bei:
C. Privat,
Gebr. Lotz, Hauptstraße 37,

_ Frievrtchsdorf._

Zum sofortigen Eintritt militär¬
freier

Kesselhetzer
gesucht.

EmilC. Privat, Lederfabrik
Friedrichsdorf(Taunus ).

LskiCr-isu,
durch Staub und Schmutz übertragen,
finden auf der ungeptlegten Kopli.aut
•inen geeigneten Nährboden , Jticfcrei*
und Haarausfall sind die Folgen. Durch
wöchentlich einmalige Kopf\va<chuwgen
mit Schwarzkc »p? - Shampoon
(Paket 20 Pf.) erhallen Sie Ihr Haar ge-
■und und kräftig. Schädliche Keime, die
den Haarausfall herbeilühren , werden in
ihrer Entwicklung gehemmt und abgelötet.
Die Kopfhaut wird schuppenfrei , das Maar

f  üppig und glänzend.Zur Stär¬kung des Haarwuchses , auch zur
Erleichterung der Frisur nach
der Kopfwäsche behandle man
regelmäßig den Haarboden mit
Peruyri -Eniu5s ?®R,Flasche
M. 1.50. Probe Hasche 60 Pk.

Erhältlich 1a Apotheken , Drogerien»
Parfümerie - und Friscur -Geschättwi*

Verantwortlich für Redaktion L. Schäfer. Druck und Verlag Schäfer & Schmidt Friedrichsdors (Taunus ).
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